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Zehnte Verordnung 
zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung

Vom 24. Juli 2020

Auf Grund von § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert am 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1385, 1386), in Verbindung mit § 38 Satz 
1 der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 
vom 30. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 365), geändert am 13. Juli 
2020 (HmbGVBl. S. 404), wird verordnet:

§ 1
Änderung der Hamburgischen 

SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung

§ 24 der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsver-
ordnung erhält folgende Fassung:

„§ 24
Kindertagesstätten

(1) Die Kindertagesstätten (Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen) in der Freien und Hansestadt Ham-
burg sind geöffnet und im Regelbetrieb. Alle Kinder haben 
einen Anspruch auf die Betreuung im Rahmen des Hamburger 
Kinderbetreuungsgesetzes.

(2) Kinder mit Fieber oder Husten, der nicht durch eine chro-
nische Erkrankung hervorgerufen wird, dürfen in Kinderta-

gesstätten nicht betreut werden. Kinder, für die behördlich 
Quarantäne angeordnet ist oder die in einem Haushalt mit 
einer Person leben, für die behördlich Quarantäne angeordnet 
ist, dürfen ebenfalls nicht in Kindertagesstätten betreut wer-
den. §§ 35 und 36 bleiben unberührt.

(3) Sonstige hygienerechtliche Bestimmungen bleiben un -
berührt.

(4) Ausflüge von Kindertagesstätten mit Übernachtung sind 
untersagt.“

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 6. August 2020 in Kraft.

Hamburg, den 24. Juli 2020.

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration


